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2. P R O S P E K T N A C H T R A G 
 

zum 
 

A N G E B O T S P R O G R A M M 
 

der 
 

UniCredit Bank Austria AG 
(Emittentin) 

 
 

über die Begebung von 
 
 
 

Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG 
 

zum Zwecke des öffentlichen Anbietens und/oder der Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt 

 
 
 
 
 

Wien, am 17. 10. 2013 
 
 
 

Nachtrag zum Basisprospekt vom 3. 7. 2013 
gemäß § 6 Abs 1 des Bundesgesetzes über das 

öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen 
(BGBl 1991/625 idF BGBl I 2012/83) 

 
 

 
 
Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag gemachten Angaben ist nicht 
Gegenstand der Prüfung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der 
diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich 
auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm § 8a Abs 1 KMG. 
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Prospektrechtliche Hinweise: 
 

Dieser Prospektnachtrag ändert den von der UniCredit Bank Austria AG („Emittentin“) am 
3. 7. 2013 erstellten und veröffentlichten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) 
am 3. 7. 2013 gebilligten Basisprospekt zum Angebotsprogramm der UniCredit Bank Austria 
AG über die Begebung von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG zum Zwecke 
des öffentlichen Anbietens und/oder der Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
(„Basisprospekt“), geändert durch den am 16.7.2013 erstellten und veröffentlichten und von 
der FMA am 17.7.2013 gebilligten 1. Prospektnachtrag und ist in Zusammenhang mit diesen 
Dokumenten zu lesen. Der Basisprospekt und die Prospektnachträge stehen dem Publikum für 
die Dauer der Gültigkeit des Basisprospektes in elektronischer Form auf der Internetseite der 
Emittentin unter www.bankaustria.at (aktueller Navigationspfad: Investor Relations / Anleihe-
Informationen / Emissionen unter Basisprospekten / Basisprospekte) zur Verfügung. 
 

Der Prospektnachtrag wurde von der Emittentin erstellt und unterfertigt. Die Unterfertigung als 
Emittentin begründet nach § 8 Abs 1 iVm § 12 Abs 1 KMG die unwiderlegliche Vermutung, dass 
der Prospektnachtrag von der Emittentin erstellt wurde. Für die inhaltliche Richtigkeit und 
Vollständigkeit der darin enthaltenen Angaben zeichnet die Emittentin verantwortlich. 
 

Die Emittentin erklärt, dass sie sämtliche Angaben unter der erforderlichen Sorgfalt erstellt hat, 
um sicherzustellen, dass die Angaben ihres Wissens richtig sind und keine Tatsachen 
ausgelassen wurden, die die Aussage des Basisprospektes und dieses Prospektnachtrages 
wahrscheinlich verändern würden. 
 

Dieser Prospektnachtrag wurde gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes 
veröffentlicht, hinterlegt und bei der FMA zur Billigung und zur Notifizierung in die 
Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 
Prospektnachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im 
Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag 
ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 iVm 
§ 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrags wird 
dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht. 
 
 
 

Hinweis: Angaben des vorliegenden Prospektnachtrages, die wichtige neue Umstände, wesentliche 
Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben betreffen und 
die Bewertung der vom Basisprospekt erfassten Wertpapiere gemäß § 6 KMG1 beeinflussen könnten, 
berechtigen Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, 
bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung 
des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder 
Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere 
eingetreten ist. Datum der Veröffentlichung des Nachtrags: 17. 10. 2013. 

  

                                                
1
  Österreichische Umsetzungsbestimmung zu Art 16 (‚Nachtrag zum Prospekt’) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 

Wertpapieren oder bei der Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/11/EG (ABl 

2003 L 345/64), in der Fassung der Änderungsrichtlinie 2010/73/EG (ABl 2010 L 327/1). 
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I. Glossar (Seite 4 f des Basisprospekts in der Fassung des 1. Nachtrags) 

 
Die nachstehende Begriffserklärung des Glossars wird wie folgt ergänzt und aktualisiert: 
 
 

"EURIBOR Euro Interbank Offered Rate; für Termingelder (Termineinlagen, 

Festgeld) mit Laufzeiten bis zu inklusive 12 Monaten2 in Euro 

ermittelter Zwischenbanken-Zinssatz, dessen Quotierung durch 

repräsentative Banken (EURIBOR-Panel-Banken), die sich durch 

aktive Teilnahme am Euro-Geldmarkt auszeichnen, gebildet wird. 

EURIBOR ist eine registrierte Handelsmarke der EURIBOR-EBF 

a.i.s.b.l.“ 

 

II. Rating (Abschnitt F Punkt 7 des Basisprospekts Seite 103 f des Basisprospekts 

in der Fassung des 1. Nachtrags)  

 

Abschnitt F Punkt 7 wird zur Gänze ersetzt wie folgt: 

 

„7. Rating 

 
Die Emittentin hat ein Langzeit-Emittentenrating von Baa1 mit negativem Ausblick 

von Moody's Investors Service Ltd ("Moody's") und A- mit negativem Ausblick von 

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited ("Standard & Poor's"). 

 

 Die Emittentin behält sich vor, Wertpapiere, die unter diesem Basisprospekt begeben 

 werden, einem Rating durch eine Ratingagentur zu unterziehen oder ohne ein Rating 

 zu begeben; siehe hierzu die Angaben in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen. 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Basisprospektes in der Fassung des 

2. Prospektnachtrags haben bestimmte nicht nachrangige Schuldverschreibungen 

folgende Einstufung durch Ratingagenturen erhalten: 

 

Schuldverschreibung Rating Ratingagentur 

Nicht nachrangige 

Schuldverschreibungen mit Laufzeiten 

über einem Jahr 

A- Standard & Poor's Credit Market 

Services Europe Limited 

Nicht nachrangige 

Schuldverschreibungen mit Laufzeiten 

A-2 Standard & Poor's Credit Market 

Services Europe Limited 

                                                
2
 Ab 1. November 2013 werden die Berechnung und Veröffentlichung der EURIBOR Laufzeiten von 3 Wochen 

sowie von 4, 5, 7, 8, 10 und 11 Monaten eingestellt. Die Berechnung und Veröffentlichung der EURIBOR 
Laufzeiten von 1 und 2 Wochen sowie von 1, 2, 3, 6, 9 und 12 Monaten erfolgen weiterhin. 
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von einem Jahr oder weniger 

Nicht nachrangige 

Schuldverschreibungen mit Laufzeiten 

über einem Jahr 

Baa1 Moody’s Investors Service Ltd. 

Nicht nachrangige 

Schuldverschreibungen mit Laufzeiten 

von einem Jahr oder weniger 

P-2 Moody’s Investors Service Ltd. 

 

Angaben zu Sitz und Registrierung der Ratingagenturen: 

 

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited, hat die Geschäftsanschrift 

20 Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5LH und ist eine 

Geschäftseinheit von The McGraw-Hill Companies Inc. Mit dem Hauptsitz an der 

Geschäftsanschrift 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020. 

 

Moody’s Investors Service Ltd. ist beim Companies House in England unter der 

Nummer 01950192 registriert und hat die Geschäftsanschrift One Canada Square, 

Canary Wharf, E14 5FA London, England. 

 

Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited und Moody's Investors 

Service Ltd. sind gemäß der Verordnung (EG) Nr 1060/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen 

rechtswirksam registriert3.“ 

 
III. Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland (Abschnitt G Punkt 2 Seite 

 108 ff des Basisprospekts in der Fassung des 1. Nachtrags) 

 

Abschnitt G. Punkt 2.1.1 lit b) und c) werden aktualisiert und zur Gänze ersetzt wie folgt: 

 

 „b) Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich gemäß § 32d EStG dem 

gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen, (26,375 % einschließlich 

Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). Bei der Ermittlung der 

Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten der Sparer-Pauschbetrag in 

Höhe von EUR 801,– abzuziehen (EUR 1.602,– im Fall von 

Ehegatten/Lebenspartnern, die zusammen veranlagt werden). Der Abzug der 

tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. 

 

                                                
3
 Siehe ESMA List of registered and certified CRA’s (http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs). 
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 Die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen soll grundsätzlich durch den 

Einbehalt von Kapitalertragsteuer erfolgen (siehe unten, Punkt c). Falls und soweit 

Kapitalertragsteuer einbehalten wird, ist die Steuer mit dem Einbehalt grundsätzlich 

abgegolten (Abgeltungsteuer). Falls keine Kapitalertragsteuer einbehalten wird und 

dies nicht lediglich auf die Stellung eines Freistellungsauftrages zurückzuführen ist 

sowie in bestimmten anderen Fällen, ist der Steuerpflichtige weiterhin verpflichtet, 

eine Steuererklärung abzugeben und die Besteuerung der Einkünfte aus 

Kapitalvermögen erfolgt sodann im Rahmen des Veranlagungsverfahrens. Der 

gesonderte Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt jedoch grundsätzlich 

auch im Veranlagungsverfahren. In bestimmten Fällen kann der Anleger beantragen, 

mit seinem persönlichen Steuersatz besteuert zu werden, wenn dies für ihn günstiger 

ist. 

 

Gehören die Einkünfte zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, muss 

der Anleger diese und die Werbungskosten in seiner Steuererklärung angeben und 

der Überschuss wird dann mit seinem persönlichen Steuersatz von bis zu 47,475 % 

(einschließlich Solidaritätszuschlag), gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer, 

besteuert. 

 

c) Kapitalertragsteuer/Quellensteuer 

Kapitalerträge (z. B. Zinsen und Veräußerungsgewinne) unterliegen bei Auszahlung 

der Kapitalertragsteuer, wenn eine deutsche Niederlassung eines deutschen oder 

ausländischen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts oder ein deutsches 

Wertpapierhandelsunternehmen oder eine deutsche Wertpapierhandelsbank (jeweils 

eine „auszahlende Stelle“) die Wertpapiere verwahrt oder verwaltet oder deren 

Veräußerung durchführt und die Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt. 

 

Die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer entspricht dabei grundsätzlich 

den Bruttoeinkünften aus Kapitalvermögen wie in b) beschrieben (d. h. vor Abzug der 

Kapitalertragsteuer). Sind jedoch bei Veräußerungsgewinnen der auszahlenden 

Stelle die Anschaffungskosten nicht bekannt und werden diese vom Steuerpflichtigen 

nicht in der gesetzlich geforderten Form nachgewiesen (z. B. im Fall einer 

Depotübertragung von einer Nicht-EU-Bank), bemisst sich der Steuerabzug nach 

30 % der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wertpapiere. Bei der 

Ermittlung der Bemessungsgrundlage hat die auszahlende Stelle grundsätzlich bisher 

unberücksichtigte negative Kapitalerträge (z. B. Veräußerungsverluste) und gezahlte 
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Stückzinsen des gleichen Kalenderjahres und aus Vorjahren bis zur Höhe der 

positiven Kapitalerträge auszugleichen. 

 

Die Emittentin selbst ist grundsätzlich nicht verpflichtet, deutsche Kapitalertragsteuer 

im Hinblick auf Zahlungen auf die Wertpapiere einzubehalten und abzuführen, sofern 

sie nicht selbst als auszahlende Stelle tätig wird. 

 

Steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, 

hat der Steuerpflichtige gemäß § 32d Abs 3 Satz 1 EStG jedoch grundsätzlich in 

seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. 

 

Sofern für die Emittentin nach der jeweils in Deutschland geltenden Rechtslage keine 

gesetzliche Verpflichtung zum Einbehalt und zur Abführung deutscher 

Kapitalertragsteuer besteht, übernimmt die Emittentin keine Verantwortung für die 

Besteuerung von Kapitaleinkünften in Deutschland. 

 

Die Kapitalertragsteuer beträgt 26,375 % (einschließlich Solidaritätszuschlag, 

gegebenenfalls zuzüglich Kirchensteuer). 

 

Soweit natürliche Personen kirchensteuerpflichtig sind, wird die Kirchensteuer als 

Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, wenn die natürliche Person dies schriftlich 

beantragt; in diesem Fall ermäßigt sich die Kapitalertragsteuer um 25 % der auf die 

Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer. Sofern eine kirchensteuerpflichtige 

natürliche Person diesen Antrag nicht stellt, wird sie mit ihren Kapitalerträgen 

veranlagt, um die Kirchensteuer erheben zu können. Es ist von gesetzgeberischer 

Seite für die Folgejahre geplant, das bisherige Verfahren zum Abzug der 

Kirchensteuer zu ändern und den Abzug der Kirchensteuer zukünftig auf Basis eines 

automatisierten Datenabrufs zwischen den Banken und dem deutschen 

Bundeszentralamt für Steuern, d. h. auch ohne Antrag des Steuerpflichtigen, 

durchzuführen.  

 

Kapitalertragsteuer wird nicht einbehalten, wenn der Steuerpflichtige der 

auszahlenden Stelle einen Freistellungsauftrag erteilt, aber nur soweit die 

Kapitalerträge den maximalen Freistellungsbetrag im Freistellungsauftrag nicht 

überschreiten. Derzeit beträgt der maximale Freistellungsbetrag EUR 801,– (EUR 

1.602,– im Fall von Ehegatten/Lebenspartnern, die zusammen veranlagt werden). 

Entsprechend wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, wenn der Steuerpflichtige 
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der auszahlenden Stelle eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung des für den 

Steuerpflichtigen zuständigen Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt hat.“ 

 

 

 

UniCredit Bank Austria AG 

(als Emittentin) 

 

 

 

 …………………………………   ……………………………….. 

 Dr. Thomas Rauch ppa Gabriele Wiebogen ppa 

  

 

Wien, am 17. Oktober 2013 


